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das den IM Bereich der modernen Famıilienarbeıit (Bildung, Beratung, Unterstützung)
fasste. Diese blieb noch bıs Ende der 50er Jahre VO  - einer geschlechterspezifischen Arbeitsteilung
gepragt.

Der vierte un:! letzte Teıl zeichnet erstens den Autbau des Familienbundes als eıner spezifi-
schen polıtischen Inter essensvertretung des deutschen Katholizısmus nach, stellt zweıtens die
Entwicklung VO gerechten Familienlohn ZU Familienlastenausgleich als Ziel katholischer Fa-
milienpolitik dar und geht drıttens auf die Retorm des Famıiılienrechts 1mM Spannungsteld VO:
kiırchlichen Leitbildern und staatlıchem Ehe- un! Familienrecht e1n.

Dıie Übersichtlichkeit des über 600 Seıten starken Werkes 1sSt durch dıe guten Zusammentassun-
SCH der Ergebnisse nach jedem der vier Teıle gewährleistet, die Schluss (fünfter Teıl) noch mal
1n der Beschreibung Zzweıler Entwicklungsphasen (1945-1 957 un! 1957-1965) gebündelt werden.
Dıie Arbeit zeichnet sıch durch methodische Klarheit und oroßen Fleifß 1n der Verarbeitung und
Auswertung eıner großen Anzahl VO Quellen und Lıteratur aus Zahlreiche Tabellen und Statıst1-
ken bieten wertvolles Datenmaterıal.

Insgesamt andelt sıch eın sehr iıntormatıves Buch, welches die Konftliktlinien innerhalb
des Katholizismus Beispiel VO  } Ehe un:! Famlaıulıie klar herausarbeıtet. Hıerbei kommt der Ver-
schiebung des Themas Empfängnisverhütung auf dem Zweıten Vatıkanum ıne besondere Rolle
be1 der Wahrnehmung des Katholizismus bıs heute ach Rölliı-Alkemper hat sıch die Kır-
che der Modernisierung VO  o Ehe un! Famıulıe mutıg geöffnet, W as durch die Hypothek des Kon-
z118 miıt der verspateten Entscheidung (»Pillenenzyklıka«) inmıtten des soz1ıalen Umbruchs der
68er 1in den Hıntergrund geraten sel. Ob das Fatale dieser Entwicklung allerdings 1Ur 1mM Timing
bestand, ware ein 'Thema für die Fortsetzung. Nıcole Priesching

Vıerzig Jahre I1 Vatiıkanum. Zur Wirkungsgeschichte der Konzilstexte, hg V. FRANZ X AVER Bı-
STEPHAN L|EIMGRUBER. Würzburg: Echter 2004 474 art. 30,—.

das Konzil und seın Erbe 1mM Interesse seiıner Rezeption erinnern 1St allemal verdienstlich.
Die Zeıtzeugen werden wenıger, die Kommentare der ersten Stunde Jeiben gerade als solche
ersetzbar und VO  - bleibendem Wert, ber inzwischen doch uch die Dıstanz VO:  o vier
Jahrzehnten. ])as Schicksal eınes Konzıils entscheıidet sıch innerhalb der Generatiıon der Erben
Darum kann jeder Anstofß ZuUur Auseinandersetzung 1Ur wıllkommen se1n.

Der hier präsentierende Band 1St hervorgegangen Aus einem Themenheft der »Münchener
Theologischen Zeitschrift« (54, 2002, 98—192). Er vereinıigt Ausführungen jedem der Konzıils-
exte, eingeleıtet VO  - einem deutschen relig1onssozi0logischen Blıck auf die damalige Sıtuation und
die inzwischen eingetretenen Veränderungen 1n der Kırche (Michael Ebertz) un:! erganzt
einen Beıtrag, der nach Spuren Kar' Rahners 1n den Konzilstexten sucht (Andreas Batlogg), sSOWwl1e

Ausführungen ZuUur Rezeption des Konzıils 1m Kırchenrecht (Thomas Amann)
Der Untertitel könnte dıe hier verkehrte Erwartung wecken, als gehe allein die Wır-

kungsgeschichte der Konzilstexte, deren Kenntnıis selbst vorausgesetztL werde. In Wirklichkeit be-
schreiben alle Autoren jeweıls zunächst die Vorgeschichte der 1m ext verhandelten Thematık und
die me1lst recht verwickelte (Genese der Dokumente. In der Regel wiırd uch ıhr Inhalt meı1st pPara-
phrasierend referiert, be1 kürzeren Texten uch den Artikeln entlang knapp kommentiert;
Rıchter beschränkt sıch 1m Blick auf die Liıturgiekonstitution autf »Grundintentionen der VO  e} die-
SCr Konstitution ausgehenden Liturgiereform«, och nn und behandelt einschlägıige Themen
des Bischofsdekrets 1n systematischer VWeıse, Fılser raucht JN Zeıilen, den Inhalt des
»Dekrets über das Laienapostolat« vorzustellen, und Mette scheint die Kenntnıis VO  3 ‚Gaudium
Ptf Spes« VOTFAQauU:  seizen.

Sehr instruktıv sınd die jeweılıgen Ausführungen ZUr Nachgeschichte der 1n den Konzilstexten
behandelten Thematık:; INan wiırd ohl nıcht immer VO:  - » Wirkungsgeschichte« sprechen können,
1n manchem vielleicht VO  3 eiıner dialektischen, z wWenn TST die Pastoralınstruktion >Commun10
et Progress1i0« (1971) das Medienthema auf ein ‚Aggiornamento-Niveau« hievt. Der Überblick über
dıe zahlreichen Inıtıatıven lehrmäßiger oder instıtutioneller Art 1n der eıt selt dem Konzıil 1st sehr
informativ un! hıltfreich.
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Gespannt 1rwartet INla  - die Bewertungen un! Einschätzungen der 'Texte aus dem Abstand VO  3

1er Jahrzehnten. Rıchter plädiert für ıne ‚Jiturgı1a SCIMPCI reiormanda« 1in einer ‚eccles1ia SCINDCI
reformanda« (S 481.) Rolfes kennzeichnet ‚Inter mirıfica« zurecht als »präkonziliares oku-
Nı« 55) un:! legt resümierend den Fınger auf we1l Punkte: den Eınsatz moderner Medien für
die Evangelısıerung sSOWwl1e die Medienethik (S 7289 Im Beıtrag VO  - Kınger lernt INan nıcht L11UT

die Kirchenkonstitution >»Lumen gent1um« kennen, sondern uch den Autor selbst und seine Vor-
lıebe für die Pastoralkonstitution. Neuner erinnert den Zusammenhang des Okumene-
Themas iın >Unıitatıs redintegratio0« miıt den Themen der Religionsfreiheit un! der Haltung A*
über nichtchristlichen Religionen S Gahbauer weıst abschließend auf die >NUOVI —
viment« hın S 190), die natürlich noch nıcht 1n den Horıizont VO ‚Pertectae Carıtatl1s« hatten Lre-

ten un! darın ıne Rolle spielen können. Leimgruber erinnert 1n seiınem Ausblick zurecht
das noch ungelöste Problem eiıner christlichen Erziehung angesichts einer pluralen Welt, ohne sıch
und uns aber dazu VO  - der Erklärung des Konzıls >GGravissımum educatıon1s« mehr als prinzipielle
Impulse versprechen. Dıiıe Erklärung ; Nostra aetfate«< hat ZEWI1SS die Tuür 7 interreliıg1ösen
Dialog geöffnet un! 1m Verhältnis ZU Judentum ein Kapiıtel aufgeschlagen; hat der
schmale ext ine breite, noch lange nıcht abgeschlossene Zukunft gefunden, un! Renz tormu-
1ert seiınen Kommentar abschließend und auf dem Hintergrund des Konzilstextes fünt bemer-
kenswerte Punkte ZUr Grundlegung einer christlichen Begegnung mıt den Religionen (D
Sauer würdıgt das stheologischste« und für die Okumene bedeutsame Dokument des Konzils,
die Offenbarungskonstitution, 1n dem Impuls, »alle Tätigkeit der Kıirche in iıhrem Bınnenraum
daraut tokussıeren, dass nıcht 1Ur VO ‚Vorletzten« E sondern tatsächlich VO »Letzten«,
nämlich VO: lebensspendenden Wort Gottes selbst als Repräsentatıon des Geheimnisses Gottes
gehandelt wird« (D 251) Fılser enttaltet die Laienfrage 1n der Kırche 1n sroßer Breıte, uch dıe
VO Konzıiıl indirekt ermöglıchten, durchaus ber nıcht bewusst beabsichtigten nachkonziliaren
Entwicklungen. Mette schließt sıch 1n der Bewertung VO ;>Gaudium et Spes< Elmar Klınger
und enttaltet we1l zukunftsträchtige Omente der Pastoralkonstitution: den Begriff des
‚Pastoralen:«, in dem Glaubenslehre und Glaubenspraxıs einem Je geschichtlichen Ineinander
gefunden haben, SOWIle die Rede VO  - den ‚Zeichen der Ze1t«<. 6dl kann dem ‚Dekret über
Dienst und Leben der Priester« kaum eLWAS, SCHAUCI. nıchts Posıtives abgewınnen. Chr. Müäüller
gelingt CS, dıe 1n ‚Evangeli nuntijandiı« (1975) un! »Redemptoris M1SS10< (1990) doch recht ntier-
schiedliche Rezeption VO ‚Ad BENLES< herauszuarbeıten. Bischof schliefßlich beschreıibt e1n-
drucksvoll den Durchbruch, den dıe Erklärung über die Religionsfreiheit bedeutete, un! entschei-
det sıch 1n der umstrıttenen Frage » Traditionsbruch oder Kontinultät?« behutsam für
(S Eın hılfreiches Personen- un! Sachregister rundet das Buch aAb

Eınen Sammelband rezensieren 1st ımmer ıne undankbare Aufgabe 1n wörtlichem 1NnNn: Es
1St nıcht möglıch, ohne Auswahl aut alle Beıiträge gründlıch und austührlich un! ben uch
ankbar einzugehen. Wer sıch über eiınes der Konzilsdokumente rasch iıntormıeren 11 un! nıcht
darauf angewlesen 1St, eınen umtassenden Kommentar bekommen, 1st mıt diesem Band sehr gur
edient. Mıt dem tast zeitgleich erscheinenden mehrbändigen »Herders Theologischem Kom-
mentar« den Konzilstexten wird nıcht konkurrıeren wollen.

7Zweıi Desiderata sollen die Rezension abschließen: Es fällt (unangenehm) auf, dass alleın Han)Jo
Sauer und Franz Xaver Bischot unmıiıttelbar auf dıe >Acta Synodalıa« zurückgreifen. Und: Man
vermıiısst ıne Reflexion aut die Hermeneuti der Konzilstexte, deren Bedeutung mındestens
hoch einzuschätzen 1st w1e der einleitende ext über den religionssoziologischen Kontext.

Gu1do Bausenhart


